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1.2 Beschreibung der Kommune und Hauptverkehrsstraßen 
Die Gemeinde Biberach mit derzeit rund 3.800 Einwohnern ist ein staatlich anerkannter Erholungsort im 
Kinzigtal und gehört zum Ortenaukreis. Neben dem Kernort gehört auch der Ortsteil Prinzbach zur 
Gemeinde.  

Westlich des Kernorts verläuft die B 33 sowie südlich die L 94. Beide klassifizierte Straßen liegen oberhalb 
der Schwellenwerte der Lärmkartierung von 3.000.000 Kfz pro Jahr bzw. rund 8.200 Kfz pro Tag. Diese 
Straßen wurde durch die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) in der aktuellen Runde 
der Lärmkartierung berücksichtigt. Hierauf aufbauend soll der Lärmaktionsplan fortgeschrieben werden.  

Die Gemeinde Biberach hatte bereits einen Lärmaktionsplan aufgestellt (Stand Jahr 2020). Dieser wird auf 
Grundlage der rechtlichen Anforderungen mit dem vorliegenden Entwurf aktualisiert und 
fortgeschrieben. 

1.3 Rechtlicher Hintergrund zur Lärmaktionsplanung 

1.3.1 Allgemeines 

Zur Bewertung der Lärmsituation im Rahmen der Erstellung von Lärmkarten oder Aktionsplänen nach 
Umgebungslärmrichtlinie wurden Verfahren eingeführt, die sich von den in Deutschland weiterhin 
gültigen Verordnungen, Richtlinien und Normen unterscheiden. Die für Lärmaktionspläne ermittelten 
Immissionen sind entsprechend auch nicht unmittelbar mit den nachfolgend aufgeführten 
Orientierungs-, Richt- oder Grenzwerten deutscher Regelwerke zu vergleichen. Dennoch können auch 
diese Werte einen Beitrag zur Einordnung der Immissionen liefern. Zudem stellen die in Deutschland 
gültigen Regelwerke die Beurteilungsgrundlage für eine spätere Umsetzung von Einzelmaßnahmen dar. 

1.3.2 Umgebungslärmrichtlinie 

Mit dem Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von 
Umgebungslärm vom 24. Juni 2005 wurde die EU-Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG in deutsches 
Recht umgesetzt. Die entsprechenden Regelungen finden sich in den §§ 47 a-f des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG). 

Ziel der Regelungen ist neben der Minderung der Lärmbelastung an Verkehrsachsen auch der Schutz 
ruhiger Gebiete vor einer zunehmenden Verlärmung. 

Als Grundlage zur Identifizierung von Lärmproblemen dient die strategische Lärmkartierung nach § 47c 
BImSchG einschließlich der Betroffenheitsanalyse. Für Straßen mit mehr als 3.000.000 Kfz/a (8.200 
Kfz/24h) in der vierten Stufe wurde diese Analyse für das Land Baden-Württemberg von der 
Landesanstalt für Umwelt (LUBW) durchgeführt. 

Auf Basis der Lärmkartierung sind nach § 47d BImSchG Aktionspläne zu erstellen, in denen Lärmprobleme 
ausgehend von den Hauptverkehrsachsen zu untersuchen sind. Die Kommunen sind dabei nur für die 
Lärmeinwirkungen des Straßenverkehrslärms zuständig, während das Eisenbahn-Bundesamt 
Lärmaktionspläne für den Schienenverkehrslärm erstellt. 

  













FWT0000151 14 LAP Biberach IV 

Tabelle 5:  Geschätzte Zahl der gesundheitsschädlichen Auswirkungen und Belästigungen, 2022 

Gesundheitsschädliche Aus - 
wirkungen/Belästigungen  

Zeitbereich  Zahl der Fälle  

Ischämische Herzkrankheiten LDEN 0 

Starke Belästigung LDEN 101 

Starke Schlafstörung LNight  10 

2.1.3 Änderungen seit der letzten Stufe 

Neben dem aktuellen Gesamtbild der Lärmbetroffenheit sollen möglichst auch örtliche Einflüsse auf die 
Entwicklung der Lärmsituation identifiziert werden.  

Der Umfang der in der Lärmkartierung berücksichtigten Hauptverkehrsstraßen hat sich in Biberach seit 
der letzten Stufe 2017 nicht verändert. 

Die der Lärmkartierung zugrunde liegenden Verkehrsmengen sind für die dritte (2017) und vierte Stufe 
(2022) der Lärmkartierung in der folgenden Tabelle zusammengestellt: 

Tabelle 6: Verkehrsmengen der kartierten Hauptverkehrsstraßen, 2022 (2017) 

Straßenabschnitt  DTV-Wert * 
 

Lkw-Anteil  
6-18 Uhr  

Lkw-Anteil  
18-22 Uhr  

Lkw-Anteil  
22-6 Uhr 

 [Kfz/24h]  [%]  [%]  [%]  

B 33 nördlich L 94 21.200 (19.700) 8,4 (10,0) 4,6 (5,0) 12,5 (14,2) 

B 33 südlich L 94 17.800 (16.600) 10,8 (12,0) 5,8 (7,0) 16,5 (18,4) 

L 94 19.100 (18.100) 4,8 (4,6) 2,2 (2,1) 6,0 (5,7) 

* DTV: Durchschnittlicher täglicher Verkehr 

Aus dem Vergleich ist eine leichte Steigerung der Verkehrsmengen um ca. 6 bis 7 % zu erkennen.  
Die Lkw-Anteile sind hingegen auf der B 33 leicht zurückgegangen, während die auf der L 94 annähernd 
gleichgeblieben sind.  

Hinsichtlich der auf den kartierten Straßen zulässigen Höchstgeschwindigkeiten gab es seit der letzten 
Stufe der Lärmkartierung für die B 33 keine Änderung. Auf der L 94 wurde im Gegensatz zur letzten Stufe 
für einen längeren Abschnitt Tempo 70 zwischen der B 33 und der Hauptstraße angesetzt.  

Bauliche Lärmschutzanlagen sind seit der letzten Stufe der Lärmkartierung an den kartierten Straßen 
nicht neu entstanden. 

Die Siedlungsstrukturen im Umfeld des Kartierungsnetzes haben sich nicht wesentlich verändert.  

Zusammengefasst gab es in Biberach eher moderate Änderungen mit Einfluss auf die 
Lärmbetroffenheiten. Aus den genannten Entwicklungen werden sich real nur sehr geringe Einflüsse auf 
die Lärmsituation ergeben haben. 
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Die deutlichen Erhöhungen der Betroffenenzahlen zwischen der letzten und der aktuellen Stufe der 
Lärmkartierung sind insgesamt somit überwiegend nicht auf Änderungen der Lärmsituation vor Ort 
zurückzuführen, sondern durch den Wechsel der Ermittlungsmethodik begründet.   

2.2 Lärmkartierung 
Die Ergebnisse der Kartierung liegen als Isophonenkarten vor, die Bereiche gleicher Immissionspegel 
farbig abgestuft dar stellen. Dabei werden in 5-dB(A)-Schritten Klassen gebildet. Aus den Plänen ist somit 
die Ausbreitung des Schalls von der Lärmquelle in die Umgebung unter Berücksichtigung der 
vorhandenen räumlichen Situation (Topografie, Bebauung usw.) abzulesen. Bei dichter Bebauung wird 
der Schall stärker abgeschirmt als bei einer freien Schallausbreitung. Die Lärmkarten des 
Straßenverkehrslärms sind in der Anlage 1  für LDEN und Anlage 2  für LNight  zusammengestellt. 

In den Lärmkarten sind von hohem Straßenverkehrslärm belastete Bereiche vor allem in den unbebauten 
Bereichen im Umfeld der beiden Hauptverkehrsstraßen zu erkennen. Die Lärmbelastungen ziehen sich in 
geringeren Belastungsbereichen allerdings recht weit ins Gemeindegebiet. Zudem befinden sich 
überwiegend gewerbliche Nutzungen an der L 94, die höheren Lärmbelastungen ausgesetzt sind. 

Zusammengefasst geben die Lärmkarten eine optische Zuordnung, wo die insgesamt 800 Personen 
oberhalb der unteren Schwelle der Lärmkartierung von 55 dB(A) bei LDEN sowie die 200 Personen 
oberhalb von 50 dB(A) bei LNight  zu verorten sind. 

2.3 Bewertung der Betroffenheit  
Grundsätzlich sind bei allen in der Lärmkartierung berücksichtigten Lärmpegelklassen Beeinträchtigungen 
für schutzbedürftige Nutzungen vorhanden. Da den Verkehr bündelnde Straßen immer auch eine 
Verkehrsfunktion zu erfüllen haben, ist eine Unterschreitung der in der Kartierung herangezogenen 
Pegelbereiche kein realistisches Ziel. 

Die in den Abschnitten 2.1 und 2.2 beschriebenen Ergebnisse zeigen auf, dass nur sehr wenige 
(2 Einwohner/-innen) von Lärmbelastungen über 65 dB(A) bei LDEN bzw. von 55 dB(A) bei LNight   
(5 Einwohner/-innen) ausgesetzt sind 

Daneben deuten die Ergebnisse darauf hin, dass sich die reale Entwicklung der Lärmsituation nicht 
relevant verändert hat, auch wenn sich das aufgrund der Änderung der Ermittlungsmethodik nicht aus 
den Ergebnissen ablesen lässt. 

2.4 Vorhandene Lärmprobleme 
Zur Identifizierung von Lärmkonflikten bestehen keine festen Vorgaben durch Immissionsricht- oder -
grenzwerte. Die für die Aufstellung der Lärmaktionspläne zuständigen Behörden sind demnach 
grundsätzlich frei in der Auswahl geeigneter Schwellenwerte.  

Im vorliegenden Fall sind nur sehr geringe Beeinträchtigungen durch die zu kartierenden Straßen 
vorhanden, da diese außerhalb der bebauten Bereiche von Biberach verlaufen.  
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2.5 Kriterien zur Priorisierung von Maßnahmen 
Priorität bei der Ausarbeitung bzw. Fortschreibung des Lärmaktionsplans haben Lärmschwerpunkte. 
Maßnahmen sollten somit vor allem für solche Bereiche Minderungen erzielen, ohne zu relevanten 
zusätzlichen Lärmbetroffenheiten  an anderen Stellen zu führen. Aus der Lärmkartierung für Biberach 
lassen sich jedoch keine Lärmschwerpunkte erkennen.  
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3 Maßnahmenplanung 
Zur Fortschreibung eines Lärmaktionsplans gehört der Blick auf bereits durchgeführte und auf den Stand 
der Umsetzung der im bislang geltenden Lärmaktionsplan festgelegten Maßnahmen. Wenn möglich, 
werden hierbei auch Einschätzungen zur Wirksamkeit durchgeführter Maßnahmen getroffen.  

Bei der Fortschreibung des Maßnahmenkonzepts sind zudem die Erkenntnisse der aktuellen Beurteilung 
der Ist-Situation zu berücksichtigen. So können die in Abschnitt 2 beschriebenen Ergebnisse der Analyse 
und die Entwicklungen der örtlichen Verhältnisse seit der letzten Runde der Lärmaktionsplanung 
Anpassungen der geplanten Maßnahmen erfordern. 

Die folgenden Abschnitte konzentrieren sich auf Maßnahmen mit direktem Bezug zur Gemeinde 
Biberach. Allgemeine Maßnahmen ohne kommunalen Bezug wie beispielsweise Minderungen an den 
Kraftfahrzeugen werden hier nicht aufgeführt. Auch auf die Nennung länger zurückliegender 
Maßnahmen, die vor dem aktuell geltenden Lärmaktionsplan erfolgt sind, wird verzichtet. 

3.1 Maßnahmen an Hauptverkehrsstraßen 

3.1.1 Rückblick Maßnahmen bestehender Lärmaktionsplan 

Im Jahr 2020 wurde der Lärmaktionsplan der 2./3. Stufe beschlossen. Darin waren keine Maßnahmen für 
die daran anschließenden fünf Jahre genannt. 

3.1.2 Maßnahmenübersicht der aktuellen Stufe des Lärmaktionsplan 

Anhand der zusammengestellten Grundlagen zu den bisher vorgesehenen und umgesetzten Maßnahmen 
sowie der Analyse der aktuellen Lärmbetroffenheiten wird nachfolgend das Maßnahmenkonzept für die 
aktuelle Stufe des Lärmaktionsplans zusammengestellt. 

In der Übersicht sind nach den Vorgaben der Umgebungslärmrichtlinie auch Maßnahmen zu nennen, die 
bereits umgesetzt wurden. Hierzu gehören auch Maßnahmen, die sich zum Zeitpunkt der Fortschreibung 
in Umsetzung oder Vorbereitung befinden.  

In Abgrenzung zu langfristigen Strategien (Abschnitt 3.3) werden hier geplante Maßnahmen mit einem 
Umsetzungszeitrahmen von fünf Jahren genannt, wozu auch strategische Konzepte gehören können, die 
in diesem Zeitraum zumindest begonnen werden sollen. 

Tabelle 7: Vorhandene Maßnahmen 

Maßnahme  Zuständig  Zeitpunkt  

Lärmschutzwall im Bereich des Landgasthofes Kinzigstrand 
(Reiherwald 1, 77781 Biberach) 

Landratsamt 2009 

Reduzierung des Durchgangsverkehrs mit der Südumfahrung Gemeinde 2010 

Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt mit Tempo 30  Gemeinde 2011 
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Tabelle 8: Geplante Maßnahmen der aktuellen Fortschreibung des Lärmaktionsplans 

Maßnahme  Zuständig  

Aufstellen eines Konzepts zur Verbesserung der Infrastruktur für Rad- und 
Fußverkehr 

Gemeinde 

Aufstellen eines Konzepts zur Optimierung der Parkraumbewirtschaftung Gemeinde 

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen zur Förderung des öffentlichen 
Personennahverkehrs 

Gemeinde 

Die aufgeführten Maßnahmen betreffen zwar nicht das kartierte Straßennetz direkt, führen aber im 
nachgeordneten Netz des Gemeindegebietes zu einer Minderung.  

3.2 Erwarteter Nutzen der Maßnahmen 
Die konzeptionellen Maßnahmen zum Umweltverbund aus Fußgängerverkehr, Radverkehr und ÖPNV 
bzw. zum ruhenden Verkehr dienen zum einen der möglichst lärmarmen Wahl der Verkehrsmittel und 
zum anderen einer Vermeidung unnötiger Kfz-Verkehre. Der Nutzen lässt sich dabei nicht konkret für 
einzelne Straßenzüge quantifizieren. Allerdings ist zu erwarten, dass hiervon sowohl die verkehrliche 
Abwicklung profitiert als auch die Umweltauswirkungen des Verkehrs gemindert werden. Insgesamt ist 
für das direkte Umfeld der Hauptverkehrsstraßen von einer geringen schalltechnischen Wirkung 
auszugehen, die aber dennoch einen Beitrag auch zu einer Vermeidung einer Zunahme der 
Lärmbelastung leistet. 

Die in den Maßnahmen enthaltene Anordnung von Tempo 30 auf verschiedenen Straßenzügen, auf 
denen bislang eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gilt, würde dort eine Minderung um ca. 
2 bis 2,5 dB(A) erzielen. 

3.3 Langfristige Strategien 
Langfristigen Strategien können verschiedene Hintergründe haben. Das kann die Berücksichtigung von 
Lärmaspekten in anderen Planungen wie insbesondere der Bauleit- und Verkehrsplanung sein, mit der 
die städtischen Strukturen langfristig so weiterentwickelt werden, dass Minderungen der 
Lärmbetroffenheiten erreicht werden.  

Zum anderen können hiermit auch konkrete Maßnahmen gemeint sein, deren Realisierungszeitraum über 
fünf Jahre und damit den Zeitraum bis zur nächsten Fortschreibung des Lärmaktionsplans hinausgeht. 

Für Biberach werden in der aktuellen Runde der Lärmaktionsplanung folgende langfristige Strategien 
festgelegt: 

Tabelle 9: Langfristige Strategien 

Langfristige Strategie  Zuständig  

Umrüstung auf leisere öffentliche Verkehrsmittel Landkreis 

Verbesserung der Infrastruktur für Rad- und Fußverkehr auf Basis des 
aufzustellenden Konzepts 

Gemeinde 

Optimierung der Parkraumbewirtschaftung auf Basis des aufzustellenden 
Konzepts 

Gemeinde 





FWT0000151 20 LAP Biberach IV 

4 Mitwirkung der Öffentlichkeit  

4.1 Zeitlicher Ablauf der Beteiligung 
Die Daten der Öffentlichkeitsbeteiligung werden nach der Durchführung eingetragen.  

4.2 Art der öffentlichen Mitwirkung  
Die Art der Öffentlichkeitsbeteiligung w ird nach der Durchführung eingetragen. 

4.3 Interessenträger 
Angaben zu Interessenträgern werden nach der Durchführung eingetragen. 

4.4 Berücksichtigung der Mitwirkung  
Angaben zur Berücksichtigung der Mitwirkung  werden nach der Durchführung eingetragen. 
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5 Finanzielle Informationen 
Finanzielle Informationen zu den Kosten der Aufstellung des Lärmaktionsplans und insbesondere zur 
Relation von Nutzen und Kosten der Maßnahmen stellen eine freiwillige Angabe dar. 

Im vorliegenden Fall wird auf die Angabe von Kosten zu beiden Aspekten verzichtet. Die Kosten der 
Maßnahmen sind aktuell nicht verlässlich abzuschätzen. Eine Relation zum jeweiligen Nutzen, der zudem 
nur mit einer modellgestützten Prognose quantifiziert werden könnte,  würde keine zusätzlichen 
Erkenntnisse oder erweiterte Grundlagen zur Entscheidung bringen.  
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6 Evaluierung 

6.1 Überprüfung der Umsetzung 
Die Überprüfung der Umsetzung der festgelegten Maßnahmen erfolgt mit der nächsten Fortschreibung 
des Lärmaktionsplans. Darüber hinausgehende Prüfabläufe sind im vorliegenden Fall ohne spezifische 
Einzelmaßnahmen nicht zielführend. Zudem kann die Gemeinde Maßnahmen in eigener Zuständigkeit 
auch selbständig steuern. Bei einer Zuständigkeit externer Stellen können über den Lärmaktionsplan 
keine zeitlichen Fristen vorgegeben werden. 

6.2 Überprüfung der Wirksamkeit  
Zur Überprüfung der Wirksamkeit wird vergleichbar zu Abschnitt 6.1 die nächste Fortschreibung des 
Lärmaktionsplans dienen. Mit den jeweils aktuellen Ergebnissen der Lärmkartierung ist in vielen Fällen 
auch eine quantifizierbare Prüfung der Wirksamkeit möglich. 
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Anlage 1 Lärmkarte LDEN 
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Anlage 2 Lärmkarte LNight  
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